
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) spielt als zentrale Regulierungsbehörde eine entscheidende Rolle
bei der Gestaltung eines fairen und effizienten Energiemarktes in Deutschland. In diesem Kontext
hat die Festlegung der Netzentgelte für Gasfernleitungen eine besondere Relevanz, da sie
maßgeblich die Kosten für den Transport von Erdgas beeinflusst und somit direkte Auswirkungen
auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie die Endverbraucherpreise hat. Mit der
Initiierung des Konsultationsverfahrens zu "MARGIT 2026" hat die BNetzA ein wegweisendes
Verfahren eingeleitet, das die Methoden zur Festlegung dieser Entgelte für das Jahr 2026 und
darüber hinaus neu justieren soll. Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über den
Konsultationsprozess, seine Hintergründe, Ziele und die erwarteten Implikationen für den
deutschen Gasmarkt.

Die Abkürzung MARGIT steht für "Methodenrahmen Gas-Infrastruktur-Tarife". Es handelt sich um
ein Festlegungsverfahren der BNetzA, das die Rahmenbedingungen und Methoden zur Berechnung
der Entgelte für die Nutzung von Gasfernleitungsnetzen in Deutschland definiert. Diese Entgelte
sind essenziell, um den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der Gasinfrastruktur zu finanzieren,
während gleichzeitig eine diskriminierungsfreie und effiziente Nutzung gewährleistet wird. Die
Festlegung der Entgelte erfolgt in einem komplexen Prozess, der die Interessen von
Netzbetreibern, Lieferanten, Großverbrauchern und Letztverbrauchern ausbalancieren muss.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung des Methodenrahmens ergibt
sich aus der Dynamik des Energiemarktes. Die europäische und nationale Energiepolitik, die
fortschreitende Energiewende und nicht zuletzt geopolitische Entwicklungen stellen die
Regulierung vor immer neue Herausforderungen [^3]. Die Transformation des Energiesystems,
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weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und grünen Gasen, erfordert eine
Infrastruktur, die flexibel auf diese Veränderungen reagieren kann. Dies betrifft nicht nur die
technischen Aspekte der Netze, sondern auch die ökonomischen Anreize, die durch die
Entgeltregulierung gesetzt werden. Eine transparente, vereinfachte und anreizkompatible
Entgeltfestlegung ist daher von höchster Bedeutung, um Investitionen in eine zukunftsfähige
Gasinfrastruktur zu fördern und gleichzeitig die Kosten für die Netznutzer zu optimieren. Die
Anpassung des Regulierungsrahmens ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von
Wasserstoff und Biomethan für die Dekarbonisierung des Wärmesektors und der Industrie von
besonderer Dringlichkeit. Die Entgeltmethodik muss in der Lage sein, die Umwidmung von
Gasleitungen für Wasserstoff oder den Bau neuer Wasserstoffnetze adäquat abzubilden und die
damit verbundenen Investitionen zu ermöglichen, ohne die Nutzer unverhältnismäßig zu belasten.

Am 29. Januar 2025 leitete die Beschlusskammer 9 (BK9) der Bundesnetzagentur offiziell das
Konsultationsverfahren zu "MARGIT 2026" ein [^2]. Dieser Schritt markiert den Beginn einer
intensiven Phase des Dialogs zwischen der Regulierungsbehörde und den relevanten Akteuren des
Gasmarktes. Das Verfahren zielt darauf ab, die Methoden zur Festlegung der
Gasfernleitungsentgelte für das Jahr 2026 und die darauffolgenden Regulierungsperioden zu
bestimmen. Die frühzeitige Einleitung des Prozesses unterstreicht die Komplexität der Materie und
die Notwendigkeit, allen Beteiligten ausreichend Zeit für eine fundierte Stellungnahme und die
Erarbeitung konstruktiver Vorschläge einzuräumen.

Die Konsultation zu MARGIT 2026 verfolgt mehrere zentrale Ziele, die sich aus den allgemeinen
Prinzipien der Netzentgeltregulierung sowie den spezifischen Herausforderungen des aktuellen
Energiemarktes ergeben:

1. Transparenz und Vereinfachung: Ein übergeordnetes Ziel ist es, die Systematik der
Netzentgelte transparenter und verständlicher zu gestalten. Dies erleichtert den
Marktakteuren das Verständnis der Kostenstrukturen und fördert die Planbarkeit von
Investitionen. Parallelen lassen sich hierbei zum Festlegungsverfahren zur Reform der
allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) ziehen, bei dem ebenfalls eine
umfassende Neugestaltung mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung angestrebt wird
[^1]. Die Komplexität der bestehenden Methoden kann zu Unsicherheiten und
Ineffizienzen führen, weshalb eine Vereinfachung zur Steigerung der Markteffizienz
beitragen soll.

2. Effizienz und Kostenorientierung: Die Entgelte sollen weiterhin die effizienten Kosten
der Netzbetreiber widerspiegeln und Anreize für einen effizienten Netzbetrieb sowie für
notwendige Investitionen setzen. Gleichzeitig soll eine Überwälzung ineffizienter Kosten
auf die Netznutzer vermieden werden. Dies beinhaltet die Überprüfung der Kostenbasis,
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der Effizienzvorgaben und der Kapitalkostenermittlung, um eine angemessene Verzinsung
des eingesetzten Kapitals der Netzbetreiber sicherzustellen, ohne die Last der Netznutzer
unangemessen zu erhöhen.

3. Anpassung an die Energiewende: Die Methoden müssen die Transformation des
Gasnetzes hin zur Aufnahme und zum Transport von grünen Gasen (wie Biomethan und
Wasserstoff) berücksichtigen. Dies beinhaltet die Frage, wie Investitionen in die
Umrüstung oder den Neubau von Infrastrukturen für nicht-fossile Gase angemessen in der
Entgeltkalkulation abgebildet werden können. Hierbei sind innovative Ansätze gefragt, um
die Transformation der Gasinfrastruktur hin zu einer H2-ready-Infrastruktur zu fördern und
gleichzeitig die Kosten für die Umstellung gerecht zu verteilen.

4. Sicherung der Versorgungssicherheit: Angesichts der jüngsten geopolitischen
Entwicklungen hat die Versorgungssicherheit eine noch höhere Priorität erhalten. Die
Entgeltregulierung muss einen Beitrag dazu leisten, dass die notwendige Infrastruktur für
eine resiliente Gasversorgung erhalten und ausgebaut wird. Dies umfasst die
Sicherstellung ausreichender Kapazitäten und die Flexibilität des Netzes, um auf volatile
Marktbedingungen und Lieferengpässe reagieren zu können.

5. Wettbewerbsförderung: Durch eine faire und diskriminierungsfreie Entgeltfestlegung
soll der Wettbewerb auf dem Gasmarkt gestärkt werden, sowohl auf der Ebene der
Gaslieferanten als auch der Netzbetreiber. Eine nicht-diskriminierende Zugangsregelung
zu den Netzen ist hierfür eine Grundvoraussetzung.

Die Konsultation umfasst daher ein breites Spektrum an Themen, darunter die Struktur der
Entgelte, die Behandlung von Investitionen, die Anreizregulierung, die Kapitalkostenermittlung
sowie die Berücksichtigung von Kapazitätsreservierungen und -zuweisungen im Kontext der
zunehmenden Sektorenkopplung und der Dekarbonisierung. Insbesondere die Behandlung von
Investitionen in neue Technologien und die Anpassung an die volatile Nachfrageentwicklung stellen
komplexe Herausforderungen dar, die im Rahmen der Konsultation detailliert erörtert werden
müssen.

Der Konsultationsprozess ist explizit darauf ausgelegt, eine breite Beteiligung relevanter Akteure
zu ermöglichen. Dazu gehören insbesondere:

Fernleitungsnetzbetreiber (FNB): Als direkt Betroffene und Experten für den
Netzbetrieb sind ihre Beiträge zu den technischen und ökonomischen Aspekten der
Entgeltfestlegung unerlässlich. Sie liefern wertvolle Einblicke in die betrieblichen
Realitäten und die Herausforderungen bei der Netzmodernisierung.
Gaslieferanten und Händler: Ihre Perspektive auf die Marktbedingungen, die
Auswirkungen der Entgelte auf ihre Geschäftsmodelle und die Wettbewerbsfähigkeit des
Gasmarktes ist von großer Bedeutung. Sie können aufzeigen, wie sich Änderungen in der
Entgeltstruktur auf die Gasbeschaffung und den Vertrieb auswirken.
Industrie- und Großverbraucherverbände: Sie vertreten die Interessen
energieintensiver Unternehmen, für die die Gasfernleitungsentgelte einen erheblichen
Kostenfaktor darstellen. Ihre Beiträge sind wichtig, um die Auswirkungen auf die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu bewerten.
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Verbraucherverbände: Sie bringen die Perspektive der Endverbraucher ein und achten
auf die Angemessenheit der Entgelte, um eine Überlastung der Haushalte zu vermeiden.
Wissenschaftliche Institutionen und Berater: Sie liefern unabhängige Analysen und
Fachexpertisen zu ökonomischen, technischen und rechtlichen Fragestellungen, die eine
fundierte Entscheidungsfindung unterstützen.

Die BNetzA veröffentlicht im Rahmen der Konsultation üblicherweise ein ausführliches
Diskussionspapier oder einen Entwurf der Festlegung, zu dem die interessierten Organisationen
und Einzelpersonen Stellungnahmen einreichen können [^1]. Diese Stellungnahmen werden von
der Beschlusskammer 9 sorgfältig geprüft und in die weitere Ausgestaltung des Methodenrahmens
einbezogen. Oftmals schließen sich an die schriftliche Konsultation auch mündliche
Erörterungstermine an, um einen direkten Austausch und eine Klärung von Detailfragen zu
ermöglichen. Dieser iterative Prozess stellt sicher, dass eine Vielzahl von Perspektiven
berücksichtigt wird und die finale Festlegung auf einer breiten Konsensbasis steht.

Das Verfahren zu MARGIT 2026 ist kein isoliertes Ereignis, sondern fügt sich in eine Reihe
umfassender Regulierungsaktivitäten der BNetzA ein, die darauf abzielen, die Energieinfrastruktur
Deutschlands zukunftsfähig zu gestalten.

Wie bereits erwähnt, gibt es deutliche Parallelen zum Festlegungsverfahren zur Reform der
allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) [^1]. Auch dort geht es um eine umfassende
Neugestaltung des bestehenden Systems mit Fokus auf Transparenz und Vereinfachung. Diese
gleichzeitigen Bemühungen in den Strom- und Gassektoren unterstreichen den ganzheitlichen
Ansatz der BNetzA, die Regulierungsrahmen beider Energieträger an die Anforderungen der
Energiewende anzupassen. Erkenntnisse und Best Practices aus dem einen Verfahren können
potenziell auf das andere übertragen werden, sofern die spezifischen Eigenheiten der jeweiligen
Infrastruktur berücksichtigt werden. Die Harmonisierung von Regulierungsprinzipien, wo sinnvoll,
kann zudem zu einer konsistenteren und verständlicheren Regulierung führen. Die Erfahrungen aus
der Stromnetzentgeltregulierung, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der
Digitalisierung und der Integration dezentraler Erzeugungsanlagen, können wertvolle Impulse für
die Gestaltung von MARGIT 2026 liefern, auch wenn die physikalischen und markttechnischen
Gegebenheiten der Gasnetze spezifische Lösungen erfordern. Weitere Details zum
[Regulierungsrahmen Strom](link-to-chapter-on-stromregulierung)  finden sich in anderen Kapiteln
dieses Werkes.

Ein weiteres relevantes Verfahren, das die umfassenden Transformationsprozesse in der
Energiebranche widerspiegelt, ist der sogenannte NEST-Prozess, der ebenfalls von der BNetzA
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begleitet wird [^3]. Dieser Prozess steht im Zeichen der Energiewende, des Klimawandels und der
Notwendigkeit, die Energieversorgung angesichts geopolitischer Verschiebungen neu auszurichten.
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